
Als Baulärm gelten alle Lärmemissio-
nen von Bauarbeiten und Bautran-
sporten. Die Problematik des Bau-
lärms liegt in hohen Lärmpegeln wäh-
rend einer kurzen Dauer.
Für Baulärm finden sich in der Lärm-
schutz-Verordnung weder Ermittlungs-
vorschriften noch Grenzwerte. Die
Grundlagen für die Beurteilung und die
Massnahmen zur Begrenzung des
Baulärms finden sich in der Baulärm-
Richtlinie des Bundesamtes für Um-
welt (BA). Die Richtlinie vom 2. Febr.
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2000 ist primär ein Mittel, um den Bau-
lärm von Baustellen im Sinne der Vor-
sorge zu begrenzen.

Lärmkonzept bei (Gross-)
Baustellen

Beurteilung der zu erwartenden 
Störung unter Berücksichtigung:
- Abstand zur Baustelle
- Empfindlichkeitsstufe (Betroffene)
- Arbeitszeiten auf Baustelle
- Lärmintensität der Bauarbeiten
- Dauer der Lärmeinwirkung
- Mehrverkehr (Bautranporte)
Definition/Umsetzung Massnahmen
Betroffene frühzeitig informieren

Am 1. April 1996 ist die Schall- und
Laserverordnung in Kraft getreten. Sie
soll Besucher von Veranstaltungen vor
schädlich lauter Musik und vor Laser-
strahlen schützen.
Der Vollzug der Verordnung liegt bei
den Gemeinden. Somit sind diese
zuständig für Kontrollen bezüglich
Überschreitung der Grenzwerte und
Einhaltung der Auflagen sowie der
Erteilung von Ausnahmebewilligun-
gen. Die Gemeinden wurden durch
das Amt für Natur und Umwelt über
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ihre Pflicht zum Vollzug sowie das Vor-
gehen bei Bewilligungen und Kontrol-
len informiert.
Die Beurteilung des Aussenlärms von
Discos ist in der LSV geregelt.

Grenzwerte Schallpegel
Max. 93 dB(A) im Stundenmittel
In Ausnahmefällen mit Bewilligung 
und Auflagen: im Durchschnitt über
gesamte Veranstaltung 100 dB(A),
sowie 125 dB(A) als Maximalwert

Bedingungen für Laseranlagen
Einrichtung und Betrieb der Laser-
anlage derart, dass keine schädli-
chen Auswirkungen möglich sind
Meldepflicht für Einsatz von Laser
anlagen

Beim Alltagslärm handelt es sich um
Lärm, der meist bei Freizeitbeschäfti-
gungen von Fall zu Fall in unterschied-
licher Intensität entsteht. Beispiele
sind rasenmähende Nachbarn, über-
mässig laute Discogänger, ballspielen-
de Jugendliche oder aber auch Reb-
schussanlagen. Im Gegensatz zum
Lärm, welcher durch Anlagen, wie
Strassen, Schiessanlagen oder Ei-
senbahnen, verursacht wird, sieht die
Lärmschutz-Verordnung keine Grenz-
werte für Alltagslärm vor. Im Konflikt-
fall hat eine Beurteilung durch die Voll-
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zugsbehörde gemäss Umweltschutz-
gesetz einzelfallweise zu erfolgen.
Konflikte im Bereich Alltagslärm gehen
meist auf Beziehungsprobleme zwi-
schen Nachbarn, Generationen usw.
zurück, die auf der Ebene Lärm ausge-
tragen werden. Sie können durch ge-
genseitige Toleranz vermieden wer-
den.

Ruhestörungen
Ruhestörungen und Lärmarten, für
welche keine Grenzwerte festgelegt
sind, fallen ebenfalls unter den Alltags-
lärm. Ein häufiges Problem sind laut
heimkehrende Nachtschwärmer. Kon-
flikte dieser Art treten nicht selten in
Tourismusorten auf. Auf der einen
Seite stehen die Gäste, die Unterhal-
tung und Abwechslung suchen, auf der
anderen Seite diejenigen, die Ruhe
und Erholung wünschen.




